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Amt Oder – Welse  BESCHLUSSVORLAGE  
Der Amtsdirektor 

Gemeindevertretung Schöneberg Datum: 15.03.2010 
 
Antragsteller: Amtsdirektor 

           öffentl ich  

federführendes Amt:  
Finanzverwaltung 
  Drucksachen Nr . (ggf. Nachtragsvermerk) 

BV50/2010/008 

Beratungsfolge Termin  Ein Für Geg Ent
 Bemerkungen 

Gemeindevertretung Schöneberg 26.04.2010      
 
Benehmen mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister: ja/nein 

Betreff: 

Friedhofssatzung der Gemeinde Schöneberg 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneberg beschließt die Friedhofssatzung der Gemeinde 
Schöneberg. 
 
 
Sachdarstellung: 

 
Die Friedhofssatzung der Gemeinde Schöneberg wurde am 21.10.2003 beschlossen. 
Es ist eine Überarbeitung entsprechend der Rechtslage erforderlich, Änderungen und 
Ergänzungen wurden vorgenommen und eingearbeitet. 
In Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie wurden bei allen Satzungen des Amtes und 
der amtsangehörigen Gemeinden eine Normenprüfung vorgenommen. Die Satzungen der 
Gemeinden sind der neuen Rechtslage anzupassen. Aus diesem Grund wurde der § 6 
angepasst bzw. geändert, wie 
 
Absatz 1  
Der Nutzungsberechtigte hat die Beauftragung von Dienstleistungserbringern bei der 
Gemeinde, vertreten durch das Amt Oder-Welse,  zu beantragen (z.B. für die Errichtung von 
Grabmalen und Einfriedungen), 
 
Absatz  3 (Genehmigungsfiktion)  
Abweichend von § 42a Absatz 2 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (Bund) in Verbindung 
mit § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg beträgt die Frist einen 
Monat für die  Genehmigung gemäß Absatz 1. Danach gilt der Antrag als genehmigt. 
 
Absatz 7 (Verfahrensabwicklung über den Einheitlichen Ansprechpartner)  
Verwaltungsverfahren nach dieser Satzung können über den Einheitlichen Ansprechpartner 
für das Land Brandenburg abgewickelt werden. Es gelten die Regelungen des Gesetzes  
zum Verfahren Einheitlicher Ansprechpartner für das Land Brandenburg sowie die §§ 71a bis  
e Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das  
Land Brandenburg. 
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Darüber hinaus wurden in den §§ 5, 17 und 25 Anpassungen hinsichtlich 
ordnungsrechtlicher Bestimmungen vorgenommen. 
 
 
Aus vorgenannten Gründen wird vorgeschlagen die nachfolgende Friedhofssatzung zu 
beschließen. 
 
Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der G emeinde Schöneberg 
 
Auf der Grundlage des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im 
Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz - BbgBestG) vom 7. November 
2001 (GVBl. I./01 S.226) in der jeweils gültigen Fassung und der §§ 3 und 28 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. 
I/07 S.286) in der jeweils gültigen Fassung hat die Gemeindevertretung Schöneberg in der 
Sitzung am ..........................................folgende Friedhofssatzung beschlossen: 
 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich 
 
(1) Diese Friedhofssatzung gilt für folgende Friedhöfe in der Gemeinde Schöneberg   

 
a) Schöneberg, Flur 1, Flurstück 95 
b) Neu Galow, Flur 9, Flurstück 89/1 (Teilfläche)       

 
(2) Die Gemeinde Schöneberg wird vertreten durch das Amt Oder-Welse. 
 
 

§ 2 
Friedhofszweck 

(1) Die Gemeinde betreibt die Friedhöfe in Schöneberg und Neu Galow gemeinsam als 
eine einheitliche nicht rechtsfähige öffentliche Anstalt. Die Friedhöfe sind Eigentum 
der Gemeinde Schöneberg. 

 
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner 

der Gemeinde Schöneberg waren oder einen Anspruch auf Beisetzung in einem 
bestimmten Wahlgrab besaßen. Die Bestattung anderer Verstorbener bedarf der 
Genehmigung der Gemeinde. 

 
 

§ 3 
Außerdienststellung und Entwidmung 
 
(1)  Jeder Friedhof kann aus wichtigem öffentlichen Interesse ganz oder teilweise außer Dienst 

gestellt oder entwidmet werden.  
 
(2)  Jede Außerdienststellung oder Entwidmung von Friedhöfen wird öffentlich bekannt gemacht; bei 

einzelnen Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten erhält der jeweilige Nutzungsberechtigte einen 
schriftlichen Bescheid.  
Mit der Außerdienststellung wird die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; mit 
einer Entwidmung geht außerdem die Eigenschaft als Ruhestätte der Toten verloren.  

 
(3)  Der Umbettungstermin soll bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten dem jeweiligen 

Nutzungsberechtigten einen Monat vorher mitgeteilt werden. 
 
(4)  Soweit durch eine Außerdienststellung oder eine Entwidmung das Recht auf weitere 

Beisetzungen in Wahlgrabstätten erlischt, sind den jeweiligen Nutzungsberechtigten 
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für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles andere 
Wahlgrabstätten zur Verfügung zu stellen.  

 
(5)  Alle Ersatzgrabstätten nach Abs. 3  und 4 sind von der Gemeinde Schöneebrg 

kostenfrei in ähnlicher Weise wie die außer Dienst gestellten oder entwidmeten 
Grabstätten herzurichten.  
Die Ersatzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts. 
 

 
II. Ordnungsvorschriften 

 
§ 4 

Öffnungszeiten 
 
(1) Die Friedhöfe sind von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet. 
 
(2)  Die Gemeinde Schöneberg kann aus besonderem Anlass das Betreten des 

Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagen. 
 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 
 
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu 

verhalten. Die Anordnungen der Gemeinde sind zu befolgen.  
 
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung Erwachsener und unter 

deren Verantwortung betreten. Sie sind ständig zu beaufsichtigen. 
 
(3) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet: 
  

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren (ausgenommen 
Sargtransportwagen,             
    Transportkarren, Krankenfahrstühle und Kinderwagen, Gerätschaften zur 
Durchführung der    
    Beerdigung), 
b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten,  
c) an Sonntagen und an Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung Arbeiten 

auszuführen,  
d) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 
beschädigen,     
    Einfriedungen, und Hecken und Pflanzungen zu übersteigen oder zu durchbrechen 
sowie    
    Rasenflächen, Grabstätten und Grabeinfassungen zu betreten oder zu befahren,  
e) Abfälle jeglicher Art und überschüssige Boden- und Abraummassen außerhalb der 
dafür bestimmten  Stellen abzulagern,  
f) Druckschriften zu verteilen,  
g) das Freilassen von Hunden, 
h) zu lärmen und zu spielen, 
i) Bodenmassen für die Anlage von Grabstätten dem Friedhofsgelände zu 

entnehmen, 
j) aus anderen als persönlichen Gründen, insbesondere gewerbsmäßig, zu 

fotografieren, 
k) auf den Grabflächen oder in Hecken und Pflanzungen Harken zu verstecken, 
Gießkannen,    
   Konservendosen, Gläser und ähnliche Gerätschaften können durch die Gemeinde 
ohne    
  vorherige  Benachrichtigung entfernt werden. 
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§ 6 
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 
 
(1) Der Nutzungsberechtigte hat die Beauftragung von Dienstleistungserbringern bei der 

Gemeinde zu beantragen (z.B. für die Errichtung von Grabmalen und Einfriedungen). 
 
(2) Tätig werden können nur solche Dienstleistungserbringer, die in fachlicher, 

betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Abweichend von § 42a Absatz 2 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (Bund) in 

Verbindung mit § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg beträgt 
die Frist einen Monat für die  Genehmigung gemäß Absatz 1. Danach gilt der Antrag 
als genehmigt. 

 
(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung 

einzuhalten. Sie haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen verursachen. 

 
(5) Gewerbliche Arbeiten dürfen nur werktags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

durchgeführt werden. Arbeiten während stattfindender Beisetzungen sind untersagt.  
 
(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den 
Friedhöfen nicht  

gelagert werden. Bei Beendigung oder Unterbrechung der Tagesarbeit sind die 
Arbeitsplätze wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen. Die 
Gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen keinerlei Abfälle einschließlich 
Gewerbeabfälle lagern, die aufgestellten Abfallbehälter nicht benutzen und ihre 
Werkzeuge/Geräte an den Wasserentnahmestellen nicht reinigen. Zum Lagern von 
zu verarbeiteten Material sind Unterlagen wie Schutzbleche, Matten, Bohlen oder 
ähnliches Material zu verwenden. 

  
(7)  Verwaltungsverfahren nach dieser Satzung können über den Einheitlichen 

Ansprechpartner für das Land Brandenburg abgewickelt werden. Es gelten die 
Regelungen des Gesetzes zum Verfahren Einheitlicher Ansprechpartner für das Land 
Brandenburg sowie die §§ 71a bis e Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit 
§ 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg. 

 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Anzeigepflicht und Bestattungszeit 

 
(1) Ort und Zeit der Bestattung sind bei der Gemeinde unverzüglich anzumelden. 
 Der Anmeldung sind alle bestattungsrelevanten Unterlagen (Sterbeurkunde bzw. 

Einäscherungsurkunde vom Krematorium) beizufügen.  
 
(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte / 

Urnenwahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
 
(3) Bestattungen finden nur werktags statt. 
 
(4)  Jede Leiche muss eingesargt sein. Verstorbene mit ihren Neugeborenen und 

Zwillingskindern unter einem Jahr können bei gleichzeitiger Bestattung in einem Sarg 
eingesargt werden. 
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§ 8 

Särge / Urnen  
 
(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass ein Durchsickern von 

Feuchtigkeit  
ausgeschlossen ist. Särge und Urnen dürfen nicht aus Kunststoff oder anderen 
schwer vergänglichen Werkstoffen hergestellt sein. 

 
(2)  Die Särge sollen folgende Maße nicht überschreiten:   Länge: 2,10 m;    Breite: 0,90 

m;  Tiefe: 0,80 m. 
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der 
Gemeinde bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 
 

§ 9 
Ausheben der Gräber 

 
(1) Die Gräber werden durch den Nutzungsberechtigten der Grabstätte ausgehoben und 

wieder verfüllt.Der Nutzungsberechtigte kann sich Dritter bedienen. 
 
(2)  Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 

Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 
0,50 m.  

 
(3)  Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 

Erdwände getrennt sein. 
 

 
§ 10 

Ruhezeit 
 
(1) Die Ruhezeit wird für nachstehende Grabstätten wie folgt festgelegt:  
 

– Körperbestattungen in Wahlgräbern:  20 Jahre  
 
  – Aschenbestattungen in Urnengräbern:  20 Jahre 

 
 

§ 11 
Umbettungen 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
(2)  Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der gesetzlichen 

Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung in nicht von 
Amts wegen angeordneten Fällen wird nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
erteilt. 
 

(3) Umbettungen sind bei der Gemeinde zu beantragen. Umbettungen von Leichen und 
Aschen werden von der Gemeinde auf Antrag genehmigt, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Antragsberechtigt sind bei Umbettungen aus Wahlgrabstätten / 
Urnenwahlgrabstätten die Nutzungsberechtigten.  

 
(4) Die Gemeinde bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung.  
 
(5) Gemäß § 33 Absatz 3 des Brandenburgischen Bestattungsgesetzes ist die 

Ausgrabung aus Gemeinschaftsanlagen oder Sammelgräbern unzulässig. 
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(6) Dem Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur Umbettung ist der Nachweis 

beizufügen, dass eine andere Grabstätte zur Verfügung steht. Nach erfolgter 
Umbettung ist dies bestätigen zu lassen. 

 
(7)  Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die allein durch die 

Umbettung zwangsläufig an den benachbarten Grabstätten und Anlagen entstehen, 
hat der Antragsteller, im Falle Abs. 2, Satz 2 der Nutzungsberechtigte zu tragen. 
Davon unberührt bleiben die Bestimmungen gemäß § 3.  

 
(8)  Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht 

unterbrochen oder gehemmt.  
 
(9)  Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf Grund 

einer behördlichen oder richterlichen Anordnung ausgegraben werden.  
 

IV. Grabstätten  
 

§ 12 
Arten der Grabstätten 

 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde Schöneberg. An ihnen können 

Nutzungsrechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Grabstätten werden auf 
Antrag vergeben. 

 
(2) Die Grabstätten unterscheiden sich in 

a) Wahlgrabstätten 
b) Urnenwahlgrabstätten 
c) anonyme Urnengemeinschaftsanlage   
d) Ehrengrabstätten 

 
(3)  Anspruch auf Änderung bzw. Unveränderlichkeit der Umgebung einer Grabstätte 

besteht nicht.  
 
(4)  Über die Vergabe von Grabstätten wird eine Graburkunde ausgestellt. Das Grab wird 
mit einer  

Grabnummer auf der Graburkunde bezeichnet.  
Die Aushändigung der Graburkunde erfolgt erst nach Zahlung der fälligen Gebühr.  

 
(5)  Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Pflege der Grabstätte und 

Erhaltung des Grabmales (ausgenommen anonyme Urnengemeinschaftsanlage). 
 
 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, Länge 2,40 m, Breite 1,20 m, 

an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) 
verliehen und deren Lage im Einvernehmen mit dem Erwerber bestimmt wird. 

  
(2) Das Nutzungsrecht kann durch Nachkauf neu erworben werden. Ein Neuerwerb ist 

auf Antrag und nur  
für die gesamte Wahlgrabstätte möglich.  

 
(3) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten vergeben. Während 

der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit die 
Nutzungszeit nicht überschreitet oder ein Nutzungsrecht mindestens um die Zeit bis 



 Seite: 7/12 
 

zum Ablauf der Ruhezeit für die gesamte Wahlgrabstätte durch Nachkauf erworben 
wird. 

 
(4)  Wurde das Nutzungsrecht einer Doppel-Grabstätte erworben und ist die Liegezeit 

eines Ehepartners des Nutzungsberechtigten bereits abgelaufen, besteht die 
Möglichkeit, die gesamte Doppel-Grabstätte für die Dauer von 20 Jahren neu zu 
erwerben. Diese Doppel-Grabstätten können nur nach schriftlichem Antrag neu 
erworben werden. 

 
(5)  Es ist nur eine Erdbestattung mit einem Verstorbenen in einem Sarg je 

Wahlgrabstätte zulässig.  
Auf einer Wahlgrabstätte können bis zu 4 Urnen aufgebettet werden. 

 
(6) Der Nutzungsberechtigte einer Grabstätte sollte für den Fall seines Ablebens einen 

Nachfolger im  
Nutzungsrecht bestimmen. Die Übertragung des Nutzungsrechtes kann durch einen 
Vertrag oder die Übergabe der Graburkunde erfolgen. Erfolgt keine der o. g. 
Regelung im Nutzungsrecht, dann geht das Nutzungsrecht in nachstehender 
Reihenfolge über:  
a) auf den überlebenden Ehegatte,  
b) auf die ehelichen Kinder, Kinder aus früheren Ehen, nichteheliche Kinder,  
c)  auf die Adoptivkinder,  
d) auf die Enkelkinder in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter bzw. 

Mütter,  
e) auf die Eltern,  
f) auf die Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister   
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben   

 
(7)  Die Rechtsnachfolge im Nutzungsrecht ist der Gemeinde mitzuteilen.  
 
(8)  In einer Wahlgrabstätte können nur diejenigen Personen beigesetzt werden, die der 

Nutzungsberechtigte benannte. 
 
(9) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes wird der jeweilige Nutzungsberechtigte 

schriftlich  hingewiesen. Der Nutzungsberechtigte entscheidet, ob die Wahlgrabstätte 
nachgekauft oder eingeebnet wird. Nachkauf und Einebnung regelt die 
Friedhofsgebührensatzung. Nach Erlöschen des Nutzungsrechtes und nach Ablauf 
der Ruhezeit kann die Gemeinde über die Grabstätte verfügen. 

 
(10)  Über die Belegung eines Wahlgrabes nach Ablauf der Nutzungszeit entscheidet die 

Gemeinde soweit kein Nachkauf der Nutzungsrechte erfolgte. 
 
 

§ 14 
Urnengrabstätten   

 
(1) Urnen dürfen beigesetzt werden in:  

a) Urnenwahlgrabstätten 
b) der anonymen Urnengemeinschaftsanlage 
c) Wahlgrabstätten als Aufbettung 

 
(2) Urnenwahlgrabstätten sind Grabstätten, Länge 2,40 m, Breite 1,20 m, an denen ein 

Nutzungsrecht für die Dauer von 20 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage 
gleichzeitig im Benehmen mit dem Erwerber festgelegt wird. In einer 
Urnenwahlgrabstätte können 4 Urnen beigesetzt werden. 
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(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die 
Vorschriften für die Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnenwahlgrabstätten. 

 
(4) Auf dem Friedhöfen in Schöneberg und Neu Galow wird für die anonyme 

Urnenbeisetzung eine Urnengemeinschaftsanlage (UGA) vorgehalten. In der UGA 
werden die beigesetzten Urnen für die Dauer der Ruhezeit nachgewiesen. 
Die anonyme Urnengemeinschaftsanlage gem. § 14 (1) Buchstabe b) besteht ohne 
individuelle Kennzeichnung.  

  
§ 15 

Ehrengrabstätten  
 
(1)  Die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in 

geschlossenen Begräbnisstätten) obliegt der Gemeinde. Anderen ist eine 
eigenmächtige Änderung der Grabanlage nicht gestattet. Das gleiche gilt für eine die 
Gesamtanlage störende Ausschmückung der Gräber. 

 
 
V. Gestaltung der Grabstätten 
 

§ 16 
Beachtung der Würde des Friedhofs 

 
(1)  Grabstätten sind einschließlich des Grabmals und etwaiger sonstiger baulicher 

Anlagen so anzulegen und zu unterhalten, dass die Würde des Friedhofes gewahrt 
wird.  

 
(2)  Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der 

Nutzungsberechtigte nach schriftlicher Aufforderung der Gemeinde die Grabstätte 
innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. 
Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt für das Amt 
Oder-Welse  auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen.  
Bleibt die Aufforderung 3 Monate unbeachtet, kann die Gemeinde die Grabstelle 
entschädigungslos 
a) abräumen, einebnen und 

 b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen. 
  

 
§ 17 

Errichtung und technische Anforderungen an Grabmale  
 
(1)  Auf jeder Grabstätte (ausgenommen davon sind Urnengemeinschaftsanlagen) darf 

nur ein Grabmal errichtet werden. Es sind stehende und liegende Grabmale 
zugelassen. 

  
Grabmalgrößen - aufrechtes Grabmal: 
- Einzelwahlgrabstätte:    bis 120 cm Höhe;  bis   90 cm Breite;      Mindeststärke 12 
cm 

 - Doppelwahlgrabstätte:  bis 120 cm Höhe; bis 150 cm Breite;      Mindeststärke 12 
cm 

  
Grabmalgrößen - liegendes Grabmal:  
- Einzelwahlgrabstätte:    bis   70 cm Höhe;  bis 55 cm Breite;      Mindeststärke 12 cm 

 - Doppelwahlgrabstätte:  bis 100 cm Höhe; bis 70 cm Breite;      Mindeststärke 12 cm
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(2)  Das Grabmal muss so gestaltet sein, dass sein Fundament spätere Beerdigungen 
nicht behindern.  

 
(3) Zur Herstellung und Aufstellung von Grabmalen, einschließlich der Einfassungen, sind nur 

fachlich geeignete und nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften der EU 
Mitgliedsstaaten zugelassene Gewerbetreibende berechtigt. 

 
(4) Die Grabmale sind bauliche Anlagen. Sie sind ihrer Größe entsprechend nach den 

allgemeinen Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht 
umstürzen oder sich senken können. 

 Für die Planung, Ausführung und Prüfung der Grabanlage gilt die Richtlinie des 
Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und 
Holzbildhauerhandwerks in der jeweils neuesten Fassung. 

 
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind in einem dauerhaften guten 

verkehrssicheren Zustand zu halten. Verantwortlich für den Zustand ist der jeweils 
Nutzungsberechtigte der Grabstätte. Sollten anderen Personen auf Grund 
umgestürzter Grabmale Schäden zugefügt werden, haftet der Nutzungsberechtigte. 
 

(6) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, wenn die Standsicherheit eines Grabmales gefährdet erscheint.  

 
(7) Die Gemeinde ist verpflichtet, jährlich alle Grabmale auf dem Friedhof auf 

Standsicherheit zu überprüfen. Die Nutzungsberechtigten werden auf die Gefahren 
aufmerksam gemacht, welche von unbefestigten Grabmalen ausgehen können und 
erhalten eine Frist zur Befestigung der Grabmale. 

 
(8) Bei Verstoß gegen diese Bestimmungen ist die Gemeinde berechtigt, nach erfolgloser 

Aufforderung zur Behebung der Mängel und nach Ablauf einer Frist von 14 Tagen, erforderliche 
Maßnahmen einzuleiten. Die Kosten hierfür trägt der Nutzungsberechtigte. 

 
(9) Grabmale, die umzustürzen drohen oder wesentliche Zeichen der Zerstörung 

aufweisen werden durch die Gemeinde umgelegt. Dem Nutzungsberechtigten wird 
dies bekannt gemacht. Aufwendungen diesbezüglich hat der Nutzungsberechtigte zu 
tragen. 

 
(10) Die Entfernung von Grabmalen erfolgt durch den Nutzungsberechtigten, er hat dies 

auf seine Kosten durchzuführen. 
 
 

§ 18  
Gärtnerische Herrichtung und Pflege der Grabstätten  

 
(1)  Alle Grabstätten müssen von den Nutzungsberechtigten in einer dem Friedhof 

würdigen Weise dauernd gärtnerisch gestaltet und unterhalten werden. Dies gilt 
entsprechend für den Grabschmuck. Innerhalb von 3 Monaten nach der Beisetzung 
ist die Grabstätte würdig herzurichten. 

 
(2) Für die Herrichtung und Instandhaltung ist der jeweilige Nutzungsberechtigte 

verantwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des 
Nutzungsrechtes. 

 
(3) Die Bepflanzung der Grabstätten hat so zu erfolgen, dass benachbarte Grabstätten 

im Aussehen nicht beeinträchtigt werden. Die Gestaltung der Gräber geschieht in 
Form von Pflanzbeeten. Im verwelkten Zustand sind Pflanzen sowie Blumenschmuck 
von der Grabstätte nach angemessener Frist zu entfernen und in den dafür 
vorgesehenen Behältnissen abzulagern. 
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Es ist auf die Trennung von kompostierbaren Abfällen und nicht kompostierbaren 
Abfällen zu achten. 

 
(4) Auf Grabbeeten sind Bäume und großwüchsige Hecken, Gehölze und Sträucher nicht 

zugelassen. 
Pflanzen, die über das Grabbeet hinauswachsen und den Friedhof stören, müssen 
nach Aufforderung durch die Gemeinde entfernt werden. Kommt der 
Nutzungsberechtigte bzw. Inhaber der Graburkunde der Aufforderung nicht nach, so 
kann die Gemeinde auf dessen Kosten die betreffenden Pflanzen entfernen oder bei 
Bäumen/Sträucher störende Zweige abschneiden lassen. 
 

(5) Betonieren der Grabfläche, Herrichten von Gruften und die Aufstellung von Metalleinfassungen 
sind nicht gestattet. Feldsteine und Beton-Pflastersteine als Abgrenzung von Grabstätten sind 
untersagt. 

 
(6) Für die anonymen Urnengemeinschaftsanlagen gilt:  

-    Die Gemeinde legt diese gärtnerisch an und führt die Pflege aus.  
-    Eine Bepflanzung der UGA ist nicht gestattet.  
-    Blumenschmuck ist ausschließlich an die dafür vorgesehenen Plätze zu legen 
oder zu stellen. 

 
(7) Anlagen, die gegen diese Satzung verstoßen, werden auf Kosten des 

Nutzungsberechtigten beseitigt. 
 
(8) Alle gepflanzten Gehölze gehen entschädigungslos in die Verfügungsbefugnis der Gemeinde 

über, wenn sie von den Verantwortlichen nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts 
nicht abgeräumt worden sind. Der Schnitt und die Beseitigung zu stark wachsender oder 
absterbender Bäume und Sträucher kann angeordnet werden. Wird die notwendige Maßnahme 
nicht innerhalb der von der Gemeinde gesetzten Frist durchgeführt, so werden die Arbeiten auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten von der Gemeinde ausgeführt. 

 
 
 

§ 19 
Einebnungen 
 
(1) Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen 

baulichen Anlagen zu entfernen. Die Kosten trägt der Nutzungsberechtigte. Er kann sich eines 
Dritten bedienen. 
Kommt der Nutzungsberechtigte nicht innerhalb von 3 Monaten seiner 
diesbezüglichen Verpflichtung nicht nach, kann die Gemeinde die Ersatzvornahme 
auf Kosten des Nutzungsberechtigten durchführen. 

 
(2) Wird innerhalb der Nutzungsdauer auf eine unbelegte Grabstätte verzichtet, so wird 

die gezahlte Gebühr nicht erstattet. 
 
 
 

VI. Trauerfeierhallen und Trauerfeiern 
 

§ 20 
Benutzung der Trauerfeierhalle 

 
(1) Die  Trauerfeierhalle auf dem Friedhof dient der Aufnahme der Leichen und Urnen bis 

zur Bestattung.  
 
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, dürfen die 

Angehörigen die Verstorbenen in der Trauerfeierhalle noch einmal sehen. Die Särge sind 
spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder Beisetzung endgültig zu 
schließen. 
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(3) Die Benutzung der Trauerfeierhalle ist gebührenpflichtig, näheres regelt die 

Friedhofsgebührensatzung. 
 
 

§ 21 
  Trauerfeiern 

 
(1) Trauerfeiern können in der Trauerfeierhalle oder am Grab abgehalten werden. 
 
 
 

VII. Sonstige Vorschriften 
 

§ 22 
Gebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der im § 1 bezeichneten Friedhöfe und ihrer Einrichtungen 

sowie für die Amtshandlungen der Amtsverwaltung werden Gebühren nach der 
jeweils geltenden  
Friedhofsgebührensatzung erhoben. 

 
 

§ 23 
Alte Rechte 

 
(1) Bei Grabstätten, über welche die Gemeinde bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 

verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen 
Vorschriften. 

 
 
 

§ 24 
Haftung  

 
(1) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die  

a) durch eine nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder 
ihrer Einrichtungen,  

b) durch Gewalteinwirkung dritter Personen; 
c) durch Diebstahl oder  
d) durch Tiere  
verursacht werden. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und 
Überwachungspflichten. 

 
(2) Im übrigen haftet die Gemeinde Schöneberg nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. 
 
(3) Ansprüche von Erben oder anderen Anspruchsberechtigten auf Gegenstände, die auf 

Wunsch des die Bestattung Veranlassenden an der Leiche verbleiben, erlöschen mit 
der Bestattung. 

 
 
 

§ 25 
Ordnungswidrigkeiten  

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen § 5 Abs. 3 der 
Satzung verstößt. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,- € bis 500,- € geahndet 
werden. 
 
(3) Gewerbetreibenden, die wiederholt oder schwerwiegend gegen die Vorschriften 

dieser Satzung verstoßen haben, kann die Gemeinde die Genehmigung schriftlich 
auf Zeit oder Dauer entziehen. 

 
 

§ 26 
Inkrafttreten  

 
(1) Die Friedhofssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Pinnow, den ................................................. 
 
 
 
.....................................      
Detlef Krause 
Amtsdirektor 
 
 
 
 
 
 

gez. Amtsleiter Frau Spann gez. Amtsdirektor Herr Krause 

Der Beschluss wurde in der vorliegenden Form gefasst: 

Vorsitzender der Gemeindevertretung:......................................................................... 

 
  
 

B e s c h l u s s e r g e b n i s 
 

 
26.04.2010 Gemeindevertretung Schöneberg, 

Ortsvorsteher Flemsdorf, 
Ortsvorsteher Schöneberg 

  
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
X einstimmig  vertagt  zurückgezogen 

X Ja  Nein  Enthaltung 

 lt. Beschlussvorlage  abweichend  abgelehnt 
Ausschließung 
§ 22 Bbg 
KVerf 

 
 
 


